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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Sicherheitsregeln finden Anwendung auf Steigeisen und Steig-
eisengänge an Bauwerken, Gebäudeteilen, Masten, Behältern und
sonstigen Betriebseinrichtungen sowie in Gruben und Schächten.

1.2 Diese Sicherheitsregeln finden keine Anwendung auf Steigeisen und
Steigeisengänge an Hausschornsteinen und an frei stehenden
Schornsteinen.

Steigeisen und Steigeisengänge an Hausschornsteinen siehe
DIN 18160-5 "Hausschornsteine; Einrichtungen für Schorn-
steinfegerarbeiten".
Steigeisen und Steigeisengänge an frei stehenden Schorn-
steinen siehe DIN 1056 "Frei stehende Schornsteine in Mas-
sivbauart; Berechnung und Ausführung".
Zugangsvorrichtungen für die Überwachung und Wartung von
Schornsteinen aus Stahl siehe Abschnitt 5.1.6 DIN 4133
"Schornsteine aus Stahl".

1.3 Steigeisengänge sind nur zulässig, wenn der Einbau einer Treppe
oder Steigleiter betrieblich nicht möglich oder wegen der geringen
Unfallgefahr nicht notwendig ist.

Siehe §§ 20 und 41 Abs. 2 Arbeitsstättenverordnung.
Der Einbau von Treppen ist durch baurechtliche Bestim-
mungen der Länder geregelt.
Siehe auch DIN 24 531 " Trittstufen aus Gitterrost für Treppen
aus Stahl".
Geringe Unfallgefahr liegt z.B. vor, wenn Steigeisengänge nur
gelegentlich von Personen benutzt werden, die im Besteigen
geübt und mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Steigeisen im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind einzelne, vorwie-
gend an senkrechten Bauteilen fest angebrachte Auftritte.

2.2 Steigeisengänge im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind Aufstiege
mit ein- oder zweiläufig übereinander angeordneten Steigeisen.

3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Steigeisen und Steigeisengänge müssen nach den Bestimmungen
dieser Sicherheitsregeln und im übrigen den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechend beschaffen sein und betrieben
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werden. Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der
Technik sind zulässig, wenn die gleiche Sicherheit auf andere Weise
gewährleistet ist.

3.2 Die in diesen Sicherheitsregeln enthaltenen technischen Lösungen
schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus,
die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden
haben können.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind z.B. die im An-
hang 2 aufgeführten DIN-Normen.

4 Beschaffenheit

4.1 Werkstoffe

4.1.1 Steigeisen müssen aus dauerhaften Werkstoffen, die den jeweiligen
Betriebsverhältnissen gerecht werden, hergestellt sein.

Dies sind z. B. Stahl, Leichtmetall.
Wegen der Gefahr des Entstehens von Zündfunken beim Zu-
sammentreffen von Aluminium mit rostigem Eisen (alumino-
thermische Reaktion) sollen Aluminium für Steigeisen oder für
Überzüge aus Aluminiumfolie und für Anstriche aus Alumini-
umfarbe in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0
oder 1 nicht verwendet werden.
Siehe "Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren durch ex-
plosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsammlung - Explosi-
onsschutz-Richtlinien - (EX-RL)" (ZH 1/10).
Explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 sind z. B. um-
schlossene Abwasserkanäle und deren Zugangsstellen (Ein-
steigschächte).

4.1.2 Steigeisen müssen erforderlichenfalls gegen schädigende Einflüsse
geschützt sein.

Dies wird z. B. erreicht durch Überzug oder Anstrich. Siehe
auch Erläuterungen zu Abschnitt 4.1.1.

4.2 Ausführung

4 2.1 Steigeisen müssen trittsicher sein. Steigeisen sind trittsicher, wenn
die Auftrittstiefe mindestens 20 mm beträgt. Bei Verwendung von
Rundprofilen muß der Durchmesser mindestens 25 mm betragen.
Bei besonderen betrieblichen Verhältnissen sind zusätzliche Maß-
nahmen gegen Abgleiten erforderlich.
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Der Begriff "trittsicher" umfaßt sowohl die ausreichende
Festigkeit als auch das sichere Begehen. Hierzu gehört auch
die Rutschhemmung unter Berücksichtigung der betrieblichen
Verhältnisse.
Besondere betriebliche Verhältnisse sind z. B. das Vorhan-
densein von Öl oder Fett. Zusätzliche Maßnahmen sind
z. B. Profilierung der Auftrittsfläche oder geeigneter Überzug.
Siehe Anhang 1 Bilder 1 und 6.

4.2.2 Die Auftrittsbreite von Steigeisen muß, soweit es betrieblich möglich
ist, mindestens 300 mm, von Steigeisen für zweiläufige Steigeisen-
gänge mindestens 150 mm betragen.

Siehe Anhang 1 Bilder 1, 3 und 6.

4.2.3 Steigeisen müssen als Sicherung gegen Abrutschen des Fußes
beidseitig eine Seitenbegrenzung aufweisen, deren Höhe minde-
stens 20 mm, gemessen ab Oberkante Trittfläche, beträgt.

Die Seitenbegrenzung kann z. B. durch Abkröpfen erreicht
werden.
Siehe Anhang 1 Bilder 1 und 3.

4.2.4 Abweichend von Abschnitt 4.2.3 sind Steigeisen in Schächten der
Abwasserableitung mit Schachtdurchmessern von 0,8 m Nennweite
ausreichend gegen seitliches Abrutschen des Fußes gesichert, wenn
die Steigeisen eine Profilierung aufweisen.

Die Profilierung ist ausreichend, wenn sie z. B. DIN 1212
"Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge" entspricht.

4.2.5 Die Ausführung der Steigeisen muß einen Abstand von Mitte Auf-
trittsfläche des Steigeisens zur Befestigungsfläche von mindestens
150 mm zulassen.

Siehe Anhang 1 Bilder 1 und 3.

4.3 Bemessung

Steigeisen müssen für eine an statisch ungünstiger Stelle lotrecht
wirkende Kraft (Einzellast) von mindestens 1500 N (ca. 150 kp) be-
messen sein.

4.4 Festigkeit

4.4.1 Steigeisen für einläufige Steigeisengänge, die nicht aus Grauguß be-
stehen, müssen einer Prüfkraft von 4000 N (ca. 400 kp) standhalten.

Siehe Abschnitt 2.4 DIN 1264-2 "Steigeisen für einläufige
Steigeisengänge; Anforderungen, Prüfungen, Überwachung".
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4.4.2 Steigeisen aus Grauguß für zweiläufige Steigeisengänge müssen
einer Prüfkraft von 12000 N (ca. 1200 kp) standhalten.

Siehe DIN V 1264-1 "Steigeisen für zweiläufige Steigeisen-
gänge; Anforderungen, Prüfungen, Überwachung für Steig-
eisen zum Einbetonieren oder Einmauern oder zum Einbauen
in Betonfertigteile".

5 Einbau und Anordnung

5.1 Steigeisen und Steigeisengänge müssen so angeordnet und einge-
baut sein, daß sie sicher begehbar sind.

5.2 Die Befestigung der Steigeisen muß zuverlässig und dauerhaft sein.
Hierbei sind insbesondere die zu erwartenden Belastungen und die
Tragfähigkeit der Befestigungsstelle zu berücksichtigen.

Dies wird bei Steigeisen nach DIN V 19555 "Steigeisen für ein-
läufige Steigeisengänge; Steigeisen zum Einbau in Beton" er-
reicht, wenn sie einer Auszugskraft von insgesamt 5000 N
standhalten. Siehe Abschnitt 2.2 DIN 1264-2 "Steigeisen für
einläufige Steigeisengänge; Anforderungen, Prüfungen, Über-
wachung ".

5.3 Der Abstand von Mitte Auftrittsfläche des Steigeisens zur Befesti-
gungsstelle muß mindestens 150 mm betragen.

Siehe Anhang 1 Bilder 2 und 6.

5.4 Der Abstand von der Vorderkante des Steigeisens bis zu festen Bau-
teilen oder fest angebrachten Gegenständen soll auf der begehbaren
Seite mindestens 650 mm betragen.

5.5 Die Steigeisen müssen gleiche Abstände voneinander aufweisen;
die Abstände dürfen höchstens 333 mm einschließlich Einbautole-
ranzen betragen.

Siehe Anhang 1 Bilder 2 und 4.

5.6 Bei zweiläufigen Steigeisengängen dürfen sich die Auftrittsflächen
zweier aufeinanderfolgender Steigeisen in der Projektion nicht über-
schneiden.

5.7 Von der Standfläche darf der Abstand bis zum untersten Steigeisen
höchstens zwei Steigeisenabstände betragen, wenn keine Leiter
(Ansetzleiter) zum Besteigen vorgesehen ist. Der lotrechte Abstand
zwischen oberstem Steigeisen und Austrittsstelle darf höchstens
einen Steigeisenabstand betragen; bei Schächten mit Einstiegsöff-
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nungen von nicht mehr als 650 mm Durchmesser darf der Abstand
bis auf 500 mm vergrößert werden.

Siehe Anhang 1 Bilder 2 und 4.

5.8 In Silos und Bunkern müssen Steigeisengänge bis zum Bodenansatz
reichen.

Siehe Durchführungsanweisungen zu § 7 Abs. 1 UVV "Silos"
(VBG 112).

6 Sicherung gegen Absturz von Personen

6.1 Steigeisengänge müssen an ihrer Austrittsstelle mit einer Haltevor-
richtung ausgerüstet sein, die ein sicheres Ein- und Aussteigen er-
möglicht.

Siehe Anhang 1 Bilder 2, 4 bis 6.
Haltevorrichtungen sind z. B. Haltestange oder -griff.
Siehe auch §§ 20 und 41 Abs. 2 Arbeitsstättenverordnung und
Abschnitt 5.1 DIN 19549 "Schächte für erdverlegte Abwasser-
kanäle und -leitungen; Allgemeine Anforderungen und Prü-
fungen".

6.2 Steigeisengänge mit möglichen Absturzhöhen von mehr als 5,00 m
müssen, soweit es betrieblich möglich ist, mit Einrichtungen zum
Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein.

6.3 Steigeisengänge mit Absturzhöhen von mehr als 10 m müssen mit
Einrichtungen ausgerüstet sein, die den Einsatz von Steigschutz er-
möglichen.

Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen sind
z. B.
– Steigschutzeinrichtungen; siehe DIN EN 353-1 "Persön-

liche Schutzausrüstung gegen Absturz, Steigschutzeinrich-
tungen mit fester Führung",

– ein durchgehender Rückenschutz, beginnend in höchstens
3,00 m Höhe über der Standfläche oder 2,20 m Höhe über
Bühnen oder Podesten
oder

– Bauteile oder Streben, die einen waagerechten Abstand
von höchstens 700 mm von der Vorderkante der Sprossen
haben und aufgrund ihrer Anordnung und Beschaffenheit
geeignet sind, den vorstehend genannten Rückenschutz zu
ersetzen.

Siehe auch §§ 20 und 41 Abs. 2 Arbeitsstättenverordnung.
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6.4 Abweichend von Abschnitt 6.2 sind an Stützen von Seilschwebe-
bahnen und Schleppliften sowie an Spanngewichtsschächten Siche-
rungen gegen Absturz von Personen erst bei mehr als 10 m Auf-
stiegshöhe erforderlich.

Siehe § 11 Abs. 2 und § 12 Abs. 2 UVV "Seilschwebebahnen
und Schlepplifte" (VBG 11 c).

6.5 Abweichend von Abschnitt 6.2 darf an Steigeisengängen, die auch
bei der Rettung von Personen begangen werden müssen, als Ab-
sturzsicherung kein Rückenschutz eingebaut sein.

Dies sind z. B. Steigeisen in Bereichen, in denen gesundheits-
schädliche Gase oder Dämpfe auftreten können.

7 Ruhebühnen

7.1 An Steigeisengängen in Gebäuden und auf dem Betriebsgelände im
Freien mit mehr als 80° Neigung zur Erdoberfläche (Waagerechten)
müssen in Abständen von höchstens 10 m Ruhebühnen vorhanden
sein.

Siehe auch §§ 20 und 41 Abs. 2 Arbeitsstättenverordnung.

7.2 Abweichend von Abschnitt 7.1 sind Ruhebühnen bei Steigeisen-
gängen an Stützen von Seilschwebebahnen und Schleppliften sowie
in Spanngewichtsschächten erst bei einer Steigeisenganglänge von
mehr als 15 m erforderlich.

Siehe § 11 Abs. 3 und § 12 Abs. 3 UVV "Seilschwebebahnen
und Schlepplifte" (VBG 11 c).

8 Betrieb

8.1 Vor der Benutzung von Steigeisen oder Steigeisengängen ist der
ordnungsgemäße Zustand der Steigeisen und ihrer Befestigung zu
überprüfen.

8.2 Steigeisen und Steigeisengänge dürfen nicht benutzt werden, wenn
sie schadhaft oder mangelhaft befestigt sind.

9 Zeitpunkt der Anwendung

Diese Sicherheitsregeln sind anzuwenden ab 1. April 1994, soweit
nicht Bestimmungen dieser Regeln nach geltenden Rechtsnormen
oder als allgemein anerkannte Regeln der Technik bereits zu be-
achten sind. Sie ersetzen die "Sicherheitsregeln für Steigeisen und
Steigeisengänge" (ZH 1/542) vom Oktober 1984.
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Anhang 1

Steigeisen mit Aufkantung nach DIN V 19 555

Bild 1: Beispiele für Steigeisen für einläufigen Steigeisengang
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Das höchstzulässige Maß a
für den Abstand Schachtober-
kante bis zu einem ersten
Steigeisen darf in Ausnahme-
fällen beim Höhenausgleich
bis zu 240 mm das Regelmaß
von 500 mm um maximal
150 mm übersteigen. Ein
Höhenausgleich über 240 mm
durch Ausgleichsringe ist nicht
zulässig.

Bild 2: Beispiel eines Schachtes mit vorgefertigtem Schachtunterteil,
Schachtringen und zweiläufigem Steigeisengang
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Steigeisen mit Aufkantung für zweiläufige Steigeisengänge zum Einbauen in
Betonfertigteile (E):

Steigeisen DIN 1212-E

Bild 3: Steigeisen für zweiläufigen Steigeisengang
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Bild 4: Einläufiger Steigeisengang

Bild 5:
Ausziehbare Haltevorrichtung
an Austrittsstelle

Bild 6:
Steigeisen in Breitflanschträger
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Anhang 2

Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlägigen Vor-
schriften und Regeln zusammengestellt; siehe auch Abschnitt 3.2:

1. Gesetze/Verordnungen

(Bezugsquelle: Buchhandel
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln)

Verordnung über Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer
Flüssigkeiten zu Lande (Verordnung über Brennbare Flüssigkeiten - VbF)
(ZH 1/75.1),

Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung -ArbStättV) (ZH 1/525).

2. Unfallverhütungsvorschriften

(Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln)

Allgemeine Vorschriften (VBG 1),

Seilschwebebahnen und Schlepplifte (VBG 11c),

Abwassertechnische Anlagen (VBG 54),

Leitern und Tritte (VBG 74),

Silos (VBG 112).

3. Berufsgenossenschaftliche Richtlinien und Sicherheitsregeln

(Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln)

Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren durch explosionsfähige Atmosphäre mit
Beispielsammlung - Explosionsschutz-Richtlinien - (EX-RL) (ZH 1/10),

Sicherheitsregeln für Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen
Anlagen (ZH 1/177).

(Bezugsquelle: Zuständiger Unfallversicherungsträger oder
Bundesverband der Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand e.V. (BAGUV),
Fockensteinstraße 1, 81539 München)

Sicherheitsregeln für Abwasserbehandlungsanlagen - Bau und Ausrüstung
(GUV 17.5).
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4. DIN-Normen
(Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH,

Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin)

DIN EN 353-1 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Steigschutzein-
richtungen mit fester Führung,

DIN 1056 Freistehende Schornsteine in Massivbauart; Berechnung und
Ausführung,

DIN 1212 Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge,
DIN V 1264-1 Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge; Anforderungen, Prü-

fungen und Überwachung für Steigeisen zum Einbetonieren oder
Einmauern oder zum Einbauen in Betonfertigteile,

DIN 4133 Schornsteine aus Stahl,
DIN 18160-5 Hausschornsteine; Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten,
DIN 19549 Schächte für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen; Allge-

meine Anforderungen und Prüfungen,
DIN V 19555 Steigeisen für einläufige Steigeisengänge; Steigeisen zum Einbau

in Beton,
DIN 24531 Trittstufen aus Gitterrost für Treppen aus Stahl.
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Gegenüber der vorhergehenden Ausgabe vom April 1994
wurden in diesen Sicherheitsregeln folgende Abschnitte bzw.
Anhänge geändert:
– Abschnitt 5.5 (Einfügung der Worte "einschließlich Einbauto-

leranzen"),
– Anhang 1 Bild 1 (Änderung der Maßangabe "300 + 5/0 mm"

in "325 + 5/0 mm"),
– Anhang 1 Bild 2 (Änderung des zugehörigen Bildtextes)
Im übrigen wurde der in Abschnitt 3.2 enthaltene Verweis auf
die "EG-Mitgliedstaaten" aktualisiert: und um die "Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" erweitert sowie die in Bezug genommenen Vorschriften
und Regeln aktualisiert.


